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Maßnahmen zur Wiedereingliederung Vorbestrafter 

§47

(1) Erweist sich bei der Straftat eines bereits mit Freiheitsstrafe bestraften 
Täters, daß die erneute Straftat wesentlich durch seine Disziplinlosigkeit bei der 
Wiedereingliederung in das gesellschaftliche Leben begünstigt wurde, legt das 
Gericht im Urteil fest, daß es vor der Entlassung die Notwendigkeit besonderer 
Maßnahmen zur gesellschaftlichen Wiedereingliederung des Verurteilten prüfen 
wird.

(2) Hält das Gericht bei der Überprüfung der Sache solche Maßnahmen für 
notwendig, kann es

1. ein Kollektiv der Werktätigen mit dessen Einverständnis beauftragen, dem 
Verurteilten bei der Wiedereingliederung in das gesellschaftliche Leben, ins
besondere in das Arbeitsleben, und in seinem Bemühen um ein gesellschaftlich 
verantwortungsbewußtes Verhalten zu helfen und erzieherisch auf ihn ein
zuwirken ;

2. den Verurteilten verpflichten, einen ihm zuzuweisenden Arbeitsplatz nicht zu 
wechseln und besonders in seiner Arbeit zu zeigen, daß er die richtigen Lehren 
aus seiner Bestrafung gezogen hat (§ 34 Absatz 2 gilt entsprechend);

3. den Verurteilten verpflichten, sich in bestimmten Orten oder Gebieten der 
Deutschen Demokratischen Republik nicht aufzuhalten und den für seinen 
Aufenthalt von den staatlichen Organen erteilten Auflagen strikt nachzu
kommen (§§ 51, 52 Absätze 1 und 2 gelten entsprechend).

(3) Die festgelegten Erziehungsmaßnahmen dürfen nur für die Dauer von 
einem Jahr bis zu drei Jahren festgesetzt werden und sind von dem für die Wieder
eingliederung des Haftentlassenen zuständigen Organ zu kontrollieren.

(4) Die Leiter der Betriebe, der staatlichen Organe und Einrichtungen, die 
Vorstände der Genossenschaften und die Leitungen der gesellschaftlichen Orga
nisationen sind verpflichtet, das Kollektiv der Werktätigen bei der Erziehung und 
Wiedereingliederung des Haftentlassenen zu unterstützen.

(5) Entzieht sich der Verurteilte böswillig den festgelegten Erziehungsmaß
nahmen, wird er nach § 238 bestraft.

§48
(1) Bei einer Verurteilung wegen eines Verbrechens kann das Gericht zur Ver

hütung erneuter Straffälligkeit zusätzlich auf die Zulässigkeit staatlicher Kontroll- 
maßnahmen durch die Organe der Deutschen Volkspolizei erkennen, wenn

1. der Täter bereits wegen eines Verbrechens bestraft ist;
2. die Würdigung seiner Tat und Persönlichkeit ergibt, daß nach Verbüßung der 

Strafe eine ordnungsgemäße Wiedereingliederung des Verurteilten durch 
staatliche Kontrollmaßnahmen unterstützt werden muß.

(2) Bei Verurteilung wegen Rowdytums und Zusammenrottung kann das Ge
richt auf die Zulässigkeit staatlicher Kontrollmaßnahmen durch die Deutsche


